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B e g r ü n d u n g  

zun Bebauungsplan h' C. 2)y 
Alfredstraße 


zvischen EinigKeitstraCe und ärschtstraße 


I. Beschzeibung des Verfchrensgebietes 


11. Planung und BodenordnungsrriaSnahmen 

111. Kosten 


Die in der Begründung rot gestrichenen Absätzesind 


jetzt irn textlichen Teil vom 2. April 1962 aufgeführt. 




I. Beschreibung des Verfahrensgebietes. 


Der Bebauungsplan wird etwa wie folgt begrenzt: 

Einigkeitstraße von der Straße Nelken~arten bis Rijtten- 

scheider Straße, Rüt:enscheider atraße, Bredeneyer Straße, 

Brachtstraße und durch die rückwärtigen Grenzen der an der 

7estseite der Alfredstraße - zwischen Einiskeitstraße und 

Brachtstraße - gelegenen Sesitzungen. In das Verfahrensge- 

biet einbezogen sind außerdem die Besitzungen Einigkeit- 

stra!3e IVr. 17 und Nr. 19, Holunderweg Nr. ', und Br. 5 so-
wie LilienstraDe Nr. 13. 

11. Planung und Bodenordnungsmafinahmen. 

Die hufstellung ctes Bebauungsplanes wurde durch den vorge- 


sehenen Umbau der Alfredstraße erforderlich. Für den nörd- 


lich anschließenden Aosch?itt der ~lfredstraße, zwischen 


Fridtjof-Uansen-Straße und Einigkeitstraße, liegt ein wei- 


terer Bebauungsplan vor. 


Yegen der besonderen Verkehrsbedeutung der Alfredstraße 


(Bundesstraße 224) ist eine Verbreiterung der Straße auf 

" 

Ca. 28 n vorgesehen. Im vorliegenden Abschnitt ist eine 

solche Verbreiterung unter teilweiser Inanspruchnahme der 


Vorgärten möglich, ohne daß durch die Fluchtlinienfest- 


setzung Gebäude angeschnitten iverden. Die im Plan I'estge- 


legte otrei3enbreite läßt einen Ausbau mit zwei durcligehen- 


den Fahrspuren in jeder Richtung sowie Abbiegespuren vor den 


Kreuzungen zu. Außerdem können Parkstreifen und Omnibus- 


büchten angelegt werden. 


Im letzten Abschnitt der dfrecistrnße, zwischen Brachtstraße 


und Dleisenburgstraße, reicht das vorhandene Straßenprofil 


für uii Neuplansng und den beabsichtigten Umbau aus. Eine 


Neufestleeung von Fluchtlinien ist für dieses Teilstück 


nicht erforderlich. Der Bereich des Knotenpunktes Alfred- 


straße/Meisenburgstraße muß gegebenenfells in einem späte- 


ren Verfahren geregelt werden. Der hier vorgesehene Ausbau 




liegt nocn nicht endgültig fest. 


Außer den Verkehrsflachen sind in dem vorliegenden Bebauungs- 


plan lediglich noch das Bauland mit den Angaben über die Art 


und das Maß der baulichen Nutzung festgelegt. 


d Ruhrkohl en- 


brzirk vom 24.12 


Sollte sich die zur Verxirklichung des Duichführungsplanes 


erforderliche Sodenordnung nich~ auf freiwilliger Basis ver- 


wirklichen lassen, ist berbsichtigt, von den im vierten und 


fünften Teil des Bundesbaugesetzes von 23. Juni 1960 (BGB1. I 


Seite 341 ff) aufgeführten l,Taßnahmen, Bodenordnung und Ent- 

eignung, Gebrauch zu machen. iYelche dieser Maßnahmen durchge- 


führt wird, richtst sich nach den sich später ergebenden Not- 


wendigkeiten. 


111. Kosten. 


Die der Staat aus der Verwirlclichung des Bebauungsplanes vor- 


aussichtlich entstehenden Kosten sind überschläglich, wie 




nachstehend aufgeführt, ernittelt worden: 


a) Kosten der Bodenordnung 


b) Tiefb~xkosten 


Essen, den 24. Oktober 1961 
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